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§ 1 Willensmängel beim Abschluss von Arbeitsverträgen 

 
A. Willensmängel während verschiedener Phasen des Arbeitsverhältnisses  
 
Beim Abschluss von Individualarbeitsverträgen jeglicher Art spielen viel-
fach Willensmängel eine Rolle. Etwa: Aufgrund von Fehlinformationen 
zeichnet der Arbeitnehmer ein Investment, in dessen Rahmen er auf sein 
Gehalt verzichtet, damit der Arbeitgeber das Geld in einen Pensionsfonds 
investiert1. Ferner: Der Arbeitgeber versichert wahrheitswidrig, dass die 
vertragliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses weder den allgemeinen 
noch den besonderen Kündigungsschutz beeinträchtige und bewegt infol-
gedessen den Arbeitnehmer zur Annahme des Aufhebungsangebots2. Als 
klassische Beispiele gelten in diesem Bereich die Fallgruppen, wonach 
Bewerber sich den Erstabschluss des Arbeitsvertrags durch wahrheitswid-
rige Beantwortung zulässiger Fragen des Arbeitgebers erschleichen3. 
Die exemplarisch angeführten Einführungsfälle deuten bereits an, dass 
Willensmängel während verschiedener Phasen des Arbeitsverhältnisses ei-
nen Störfaktor bilden können4. Willensmängel können zunächst auf der 
Ebene des Erstabschlusses des Arbeitsvertrages virulent werden, sodann 
auf der Ebene eines Änderungs- oder Aufhebungsvertrages desselben. Zum 
anderen treten Willensmängel möglicherweise auch bei Nebenabreden auf. 
Behandelt werden deshalb nicht ausschließlich fehlerhafte Willenserklä-
rungen bei Begründung des Arbeitsverhältnisses, sondern ebenso im Rah-
men von Änderungs- und Aufhebungsverträgen sowie Nebenabreden zwi-
schen den Arbeitsrechtsakteuren. 
 
B. Verschiedene Reaktionsmöglichkeiten auf Willensmängel 
 
Die verschiedenen in Betracht zu ziehenden Reaktionsmöglichkeiten für 
den Fall, in dem keine Kongruenz von Erklärungstatbestand der Willenser-
klärung und wahrem Willen des Erklärenden beim Arbeitsvertragsschluss 
besteht, ergeben sich in Voraussetzungen und Rechtsfolgen aus dem allge-

                                           
 

1 Loritz, in FS Richardi (2007) S. 287, 299 ff.; 
Hanau/Arteaga/Rieble/Veit/Rieble, Entgeltumwandlung (2006) Rn. 
223. 
2 Ehrich, DB 1992, 2239, 2240; Weber/Ehrich/Hoß/Ehrich, Handbuch 
der arbeitsrechtlichen Aufhebungsverträge (2004) S. 333. 
3 Thüsing/Lambrich, BB 2002, 1146, 1146 m.w.N.; 
Wisskirchen/Bissels, NZA 2007, 169 ff. 
4 AR-Blattei/Hergenröder, SD 60 Rn. 1 ff. 
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meinen bürgerlichen Vertragsrecht; sie umfassen Anfechtbarkeit, Kündi-
gung und eventuell Schadensersatzansprüche5. 
Das BAG hat die Anwendbarkeit der Anfechtungsregeln gemäß §§ 119, 
123 BGB auf Arbeitsverträge als eigenständigen Lösungstatbestand von 
Anfang an bestätigt, ist mithin der Bestrebung einer vollständigen Ver-
drängung eines elementaren Gestaltungsrechts des Zivilrechts entgegenge-
treten6. Dass die Anfechtung neben der Kündigung als Gestaltungsrecht 
auch bei Arbeitsverträgen ausgeübt werden kann, ist als gesicherter Aus-
gangspunkt das theoretische Fundament der einschlägigen höchstrichterli-
chen Judikatur7. Die Entwicklung hinsichtlich der Ausgestaltung des An-
fechtungsrechts und die Reglementierung seiner Vollziehung ist jedoch 
nach wie vor nicht abgeschlossen8. Während das BAG eine eingeschränkte 
Rechtsfortbildungskompetenz im Hinblick auf die Ausübungsmodalitäten 
der Anfechtung mit dem Ziel der Angleichung an das Institut der außeror-
dentlichen Kündigung betont9, verweisen Literaturauffassungen oftmals auf 
die Wesensverschiedenheit der beiden Gestaltungsrechte10. 
Dabei ist die Möglichkeit der Anfechtung der auf den Arbeitsvertrag ge-
richteten Willenserklärung für den Arbeitgeber von ungleich größerer Be-
deutung als für den Arbeitnehmer; ermöglicht sie doch eine Beendigung 
ohne die Restriktionen des Kündigungsschutzes11, während hingegen der 
Arbeitnehmer ohnehin weitgehend Kündigungsfreiheit besitzt. Die §§ 119 
ff. BGB schützen die Vertragsfreiheit des Arbeitgebers, welcher jedoch das 
(schutzwürdige) Vertrauen des Arbeitnehmers auf die Gültigkeit des Ar-
beitsvertrags und auf den Bestand des Arbeitsverhältnisses gegenüberste-
hen12. Der wichtigste praktische Anwendungsfall der Anfechtungsregeln im 
Arbeitsverhältnis ist die Anfechtung des Arbeitsvertrages durch den Ar-

                                           
 

5 MünchArbeitsR/Buchner (2000), § 41 Rn. 177; Ehrich, DB 2000, 
421, 427. 
6 BAG vom 15. 12. 1957 – 1 AZR 594/56, AP Nr. 2 zu § 123 BGB, 
SAE 1958, 147; BAG vom 28.3.1974 – 2 AZR 92/73, AP Nr.3 zu § 
119 BGB, DB 1974, 1531. 
7 Picker, ZfA 1981, 1, 5. 
8 Picker, ZfA 1981, 1, 5; § 611 BGB Rn. 442; Strick, NZA 2000, 695, 
695. 
9 BAG vom 14. 12. 1979 - 7 AZR 38/78; AP Nr.4 zu § 119 BGB, SAE 
1981, 82 ff. 
10 Picker, ZfA 1981, 1, 24, 26; MünchArbeitsR/Richardi, § 46 Rn. 27, 
51; MünchArbeitsR/Buchner, § 41 Rn. 180. 
11 Junker, Grundkurs Arbeitsrecht (2007) § 3 Rn. 190; Picker, ZfA 
1981, 1 ff. 
12 Strick, NZA 2000, 695, 701. 
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beitgeber wegen arglistiger Täuschung durch den Arbeitnehmer (§ 123 
Abs. 1, Alt. 1 BGB)13. 
Als Konsequenz einer vorvertraglichen Informationspflichtverletzung ste-
hen der irregeführten Vertragspartei regelmäßig auch Schadensersatzan-
sprüche aus culpa in contrahendo sowie Deliktsrecht zur Verfügung, wel-
che im Grundsatz auch den Anspruch auf Vertragsaufhebung einschlie-
ßen14. Die Folge der Kumulation von Anfechtungsrecht und 
schadensersatzrechtlicher Vertragsauflösung sind Friktionen, die aus der 
unterschiedlichen zeitlichen Begrenzung der Rechtsinstitute resultieren15. 
Die Frage nach einem Wertungswiderspruch wird insbesondere bei der auf 
Vertragsaufhebung gerichteten c.i.c. virulent, die tatbestandlich nur eine 
fahrlässige Irreführung des Anspruchsgegners voraussetzt16. Während das 
Konkurrenzverhältnis von Anfechtung und schadensersatzrechtlicher Ver-
tragsaufhebung im Bereich des Zivilrechts den Gegenstand einer langjähri-
gen Kontroverse in Rechtsprechung und Literatur bildet, fehlt es in der 
Disziplin des Arbeitsrechts bezüglich des Problemkreises sowohl an Ge-
richtsentscheidungen als auch an einer fundierten wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung im Schrifttum17. Zu prüfen gilt es deshalb insbesondere, 
ob ein Anspruch des Arbeitgebers aus culpa in contrahendo auch auf die 
Befreiung von der Arbeitsvertragsbindung gerichtet sein kann. Insoweit 
lässt sich mit Wiedemann formulieren, dass die Rechtsfigur der culpa in 
contrahendo Anlass gibt, den Stand des Arbeitsvertragsrechts mit der Ent-
wicklung des Bürgerlichen Rechts zu vergleichen, da das Arbeitsrecht 
möglicherweise hinsichtlich der vorvertraglichen Informationshaftung 
abermals als Vorreiter zur Einschränkung der Vertragsfreiheit auftritt18.  
Nach In-Krafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes ist als denk-
bare Reaktion auch ein Schadensersatzanspruch gemäß § 311a Abs. 2 BGB 
in Betracht zu ziehen, soweit die Durchführbarkeit des Arbeitsverhältnisses 

                                           
 

13 Junker, Grundkurs Arbeitsrecht, § 3 Rn. 190; Reichold, Arbeitsrecht 
(2006) § 7 Rn. 46. 
14 MünchArbeitsR/Buchner, § 41 Rn. 191; Hromadka/Maschmann, 
Arbeitsrecht Bd 1 (2005) § 5 Rn. 154. 
15 Kaiser, Die Rückabwicklung gegenseitiger Verträge wegen Nicht- 
und Schlechterfüllung nach BGB (2000), S. 214; Lorenz/Riehm, 
Lehrbuch zum neuen Schuldrecht (2002) Rn. 383. 
16 Grigoleit, in: Schulze/Schulte-Nölke(Hg.), Die Schuldrechtsreform 
vor dem Hintergrund des Gemeinschaftsrechts(2001) S. 276 ff; Kaiser, 
Rückabwicklung, S. 214. 
17 Strick, NZA 2000, 695, 698. 
18 Wiedemann, in: FS Herschel (1982) S. 463. 
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infolge eines vorvertraglichen Informationsverschuldens einer Partei be-
reits bei Vertragsschluss ausgeschlossen ist19. 
Die Möglichkeit der Kündigung besteht unabhängig von der Anfechtbar-
keit20, wobei jedoch keine Besonderheiten gegenüber der allgemeinen Dog-
matik gelten, weshalb die Aufmerksamkeit in erster Linie den zuvor er-
wähnten Rechtsinstrumenten gewidmet wird. 
Derzeit unternehmen Preis und Henssler im Auftrag der Bertelsmann-
Stiftung den erneuten Anlauf zu einem Entwurf eines Arbeitsvertragsge-
setz. Die Regelungsvorschläge des ArbVG hinsichtlich des Anfechtungs-
rechts werden daher ausgehend von der geltenden Rechtslage bzw. dem 
gegenwärtigen Diskussionsstand in Rechtsprechung und Literatur ebenfalls 
erörtert. 
Die Untersuchung konzentriert sich mithin auf die verschiedenen Reakti-
onsmöglichkeiten der Arbeitsvertragsparteien auf Willensmängel beim Ab-
schluss von Verträgen. Im Fokus steht dabei das problematische Konkur-
renzverhältnis der Lösungstatbestände. 

                                           
 

19 Gotthardt, Arbeitsrecht nach der Schuldrechtsreform (2003) S. 77 ff. 
20 MünchArbeitsR/Buchner, § 41 Rn. 185; Budde, Der 
Anstellungsbetrug (2005) S. 113; Otto, Arbeitsrecht (2003) § 7 Rn. 
243. 




